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Die Abgeordneten zum Nationalrat KAMPICHLER und Kollegen haben am 

08.03.1995 unter der Nr. 677/J an den Bundesminister für Inneres 

eine parlamentarische Anfrage betreffend "einen Sicherheitsbeam

ten, der inder Netzleitstelle Ost beschäftigt ist und im Hand

buch des österreichischen Rechtsextremismus als ehemaliger Spit

zenkandidat der im neonazis-

tischen Bereich angesiedelten Liste - Ein Herz für Inländer 

angeführt ist", gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Ist Ihnen bekannt, daß der GendarmeriebeamteBernhard B. im 

"Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus" aUfscheint? 

2. Wenn ja, betrachteri Sie den Beamten an der Schlüsselsteile. 

"Netzleitstelle Ost" als. ejn Sicherheitsrisiko? 

3. Was unternehmen Sie, die "braunen Schafe" aus der Sicherhei ts-

exekutive zu entfernen? 

4. Werden Sie den Gendarmerietieamten Bernhard B. aus dieser 

sensiblen Schlüsselposition abberufen?" 

Diese Fragen bean.tworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1.: 

Ja. 
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Zu Frage 2: 

Im Hinblick auf die beschränkten Zugriffsrechte eines Einzelbeam

ten kann b~i Einhaltung der bestehenden Vorschriften nicht von 

einem Sicherheitsrisiko gesp~ochen werden. Ein solches könnte nur 

bei Umgehung der Vorschriften oder bei bewußten Beschädigungs~k

ten entstehen. 

Zu Frage 3: 

.Zu Frage· 4 : 

Gegen den Beamten liegen derzeit keine ausreichenden GrUnde fUr 

eine Straf- oder Disziplinaranzeige vor. Dessen ungeachtet werden 

jedoch dienstrechtliche Maßnahmen eingeleitet, um den Beamten ab 

01.05.1995 einei anderen Verwendung zuzufUhren. 
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